
. Entführung von Kunstwerken und anderen Gegenstän
den der nationalen Kulturen, deren Wert oftmals das 
Vielfache geleisteter Entwicklungshilfe beträgt).
Besonderes Interesse fand ein außerhalb der Sektions
sitzung gehaltener längerer Vortrag des Direktors des 
Instituts für Staat und Recht der Akademie der Wis
senschaften der UdSSR, Prof. Dr. Wladimir N. K u d r -  
j a w z e y ,  der sich u. a. mit der These bürgerlicher 
Wissenschaftler auseinandersetzte, der wissenschaftlich- 
technische Fortschritt bewirke unabhängig von der je
weiligen Gesellschaftsordnung unvermeidbar einen 
Kriminalitätsanstieg. Er wies nach, daß derartige An
sichten von der Entwicklung in den sozialistischen 
Ländern eindeutig widerlegt wurden: Unter den Be
dingungen eines fortschrittlichen politischen und sozia
len Systems tragen Wissenschaft und Technik zum sitt
lichen Fortschritt der menschlichen Persönlichkeit und 
der Gesellschaft insgesamt bei. Stand und Dynamik 
antigesellschaftlichen Verhaltens werden entscheidend 
von den konkreten sozial-historischen Bedingungen be
stimmt. In der sozialistischen Gesellschaft können voll 
und ganz solche sozialen Lebensbedingungen geschaf
fen werden, unter denen der wissenschaftlich-techni
sche Fortschritt die Erziehung zur Bewußtheit und 
Disziplin, die Festigung der Rechtsordnung und Moral 
positiv beeinflußt. Kudrjawzew hob in diesem Zusam
menhang die Rolle der Soziologie und der Kriminolo
gie hervor, die die Wechselbeziehungen zwischen wis
senschaftlich-technischem Fortschritt und negativen 
Verhaltensweisen in der sozialistischen Gesellschaft zu 
untersuchen und Empfehlungen zur wirksameren Be
kämpfung und Verhütung antigesellschaftlichen Ver
haltens zu unterbreiten haben./4/
Gestützt auf die Erfahrungen, die im Verlauf der 
sozialistischen Entwicklung in der DDR gewonnen wur
den, konnte auch unsere Delegation nachweisen, daß 
die sozialökonomische Struktur einer Gesellschaft für 
die Wirksamkeit der Kriminalitätsbekämpfung und 
-Vorbeugung entscheidend ist. Die Entwicklung der 
Kriminalität in der DDR ist insgesamt günstig verlau- 

■ fen. Schwere und organisiert begangene Straftaten sind 
seit 'langem nicht mehr .bestimmend für ihr Gesamtbild. 
Über 95 Prozent aller Straftaten haben den Charakter 
von Vergehen; nur knapp 4,5 Prozent sind Verbrechen. 
Für Berufsverbrecher und organisierte Verbrecher
banden gibt es kein Wirkungsfeld. Bewaffnete Über
fälle, krimineller Terrorismus, Geiselnahmen, Kid
napping, Flugzeugentführungen, organisierter Rausch
gifthandel und andere Formen professionellen Gang
stertums gehören nicht zum Kriminalitätsbild in der 
DDR.
Die Krimmallitätsentwicklung in der DiDR verlief na
türlich nicht gleichförmig; sie war auch nicht frei von 
zeitweiligen Rückschlägen. Aber mit der Beseitigung 
der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen 
und mit dem Voranschreiten des sozialistischen Auf
baus entstanden reale Voraussetzungen, um die Krimi
nalität wirksam bekämpfen und verhüten zu können. 
Ausschlaggebende Grundlage dafür war und ist eine 
Politik der systematischen Erhöhung des materiellen 
und kulturellen Lebensniveaus des Volkes. Dazu ge
hört unabdingbar auch eine stetig wachsende Sicher
heit der Bürger vor Rechtsverletzungen jeglicher Art, 
insbesondere vor Kriminalität, als notwendiger Be
standteil sozialistischer Lebensweise und sozialer 
Sicherheit.
In diesem Zusammenhang berichtete die DDR-Delega- 
tion über die vielfältigen Aktivitäten zur Vorbeugung 
von Rechtsverletzungen, namentlich im Rahmen der

H] Vgl. hierzu auch die Arbeiten W. N. Kudrjawzews ln 
NJ 1975 S. 361 a. und S. 486 3.

Massenbewegung für vorbildliche Ordnung, Disziplin 
und Sicherheit, die ein wirkungsvoller Beitrag im ge
samtgesellschaftlichen Kampf gegen die Kriminalität 
sind.
Hier wie auch in den anderen Sektionen des Kon
gresses kamen im Zusammenhang mit den einzelnen 
Aspekten der Kriminalität, ihrer Bekämpfung und Vor
beugung immer wieder die durch die unterschiedlichen 
sozialen Ordnungen bedingten gegensätzlichen Ent
wicklungstrends und unterschiedlichen Erfahrungen in 
den sozialistischen Ländern einerseits und insbesondere 
den imperialistischen Hauptländern andererseits zum 
Vorschein. So wurde z. B. die Auffassung vertreten 
(namentlich von der USA-Delegation), mit wachsender 
Emanzipation der Frau und mit der wissenschaftlich- 
technischen Revolution steige notwendigerweise und 
unabhängig von der gegebenen Gesellschaftsordnung 
die Frauenkriminalität an. Ähnliche Begründungen gab 
es für das Anwachsen der Rauschgiftkriminalität. Da
gegen wiesen Delegierte der sozialistischen Staaten, 
gestützt auf die Erfahrungen in ihren Ländern, auf 
dem Kongreß überzeugend nach, daß die Herstellung 
der völligen Gleichberechtigung von Mann und Frau 
nicht zu einem Ansteigen der Zahl der weiblichen 
Straftäter geführt hat. Selbst Delegationen nichtsozia
listischer Länder hoben die vorbildliche Gesetzgebung 
unserer Länder gegen die Rauschgiftkriminalität her
vor und erkannten an, daß es in keinem sozialistischen 
Land eine bedrohliche Situation auf dem Gebiet' des 
Suchtmittelmißbrauchs gibt.

Strafrechtspflege und Kriminalitätsvorbeugung

Der enorme Kriminalitätsanstieg in den meisten nicht
sozialistischen Staaten war Ausgangspunkt für die 
Feststellung im Arbeitspapier der Sektion II, daß sich 
die Strafrechtspflege vieler Länder in einer Krise be
findet, die von einem wachsenden Vertrauensschwund 
der Öffentlichkeit gegenüber der Justiz begleitet wird. 
Als weitere Kennzeichen dieser Krise wurden über
füllte Gefängnisse, überlastete Gerichte, daher lange 
Bearbeitungsdauer der Strafverfahren und lange an
dauernde Untersuchungshaft, hohe Latenz, Berufsver
brechertum und zunehmende Korruption in der Justiz 
dieser Länder sowie die um sich greifende Erkenntnis 
angeführt, daß der in Ausmaß und Schwere angewach- 
sehen Kriminalität mit den traditionellen Mitteln der 
Strafjustiz nicht mehr beizukommen sei.
Unter verschiedener Sicht und anhand unterschied
licher Tatsachen demonstrierten viele Sprecher nicht
sozialistischer Länder den bereits seit langem an
dauernden krisenhaften Zustand ihrer Strafrechts
pflege. So wurde u. a. dargelegt, daß die in diesen Län
dern bestehende Ordnung durch Ungerechtigkeiten im 
politischen, sozialen und kulturellen Bereich gekenn
zeichnet sei, die in der ökonomischen Struktur wurzelt. 
Unter den strafrechtlich Verfolgten, den Verurteilten 
und den Strafgefangenen seien die unterprivilegierten 
Klassen überdurchschnittlich repräsentiert. Die Justiz 
dieser Länder sei zum überwiegenden Teil gegen die 
sozial und ökonomisch benachteiligten Schichten, gegen 
Minderheiten und Gastarbeiter gerichtet. Die Richter 
hätten in der Regel keine Vorstellung von der Lebens
weise und von den sozialen Problemen der Angeklag
ten, da ihnen jedwede Beziehungen zu diesen Schich
ten fehlen. Meist bestehe nicht einmal die Möglichkeit, 
daß Vertreter der Öffentlichkeit die Auffassungen der 
sozial Benachteiligten zur Sprache bringen.
Man sprach von „sozialer Schizophrenie“ der Straf
justiz, weil sie in diesen Ländern vom realen Leben 
entfernt sei und keinen wirksamen Schutz für die Bür
ger gewähre. Es sei deshalb erforderlich, das beste-
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